
Schulträger,
KSBK-Nr.

Maßnahme voraussichtliche
Gesamtkosten

Z
D
S

= Zuweisung
= Darlehen
= Summe

Allgemeiner Hinweis:

Bothel Sicherheit 56.097 Z 22.400 
01-16-01 × Sanierung D 5.600 

Erweiterung S 28.000 

Gnarrenburg Sicherheit 49.150 Z 6.600 
05-14-03 × Sanierung D 9.800 

Erweiterung S 16.400 

Gnarrenburg Sicherheit 52.000 Z 17.300 
05-16-02 Sanierung D 0 

× Erweiterung S 17.300 

Gnarrenburg Sicherheit 45.000 Z 18.000 
05-16-03 Sanierung D 4.500 

× Erweiterung S 22.500 

Gnarrenburg Sicherheit 1.510.000 Z 736.500 
05-16-04 × Sanierung D 18.500 

Erweiterung S 755.000 

Gnarrenburg Sicherheit 2.300.000 Z 920.000 
05-16-05 × Sanierung D 230.000 

Erweiterung S 1.150.000 

Gnarrenburg × Sicherheit Oberschule Gnarrenburg (Außenstelle): Blitzschutzanlage 40.000 Z 16.000 
05-16-06 Sanierung D 4.000 

Erweiterung S 20.000 

Gnarrenburg × Sicherheit Grundschule Karlshöfen: Blitzschutzanlage 32.000 Z 4.300 
05-16-07 Sanierung D 6.400 

Erweiterung S 10.700 

Der Schulträger beabsichtigt, einen bestehenden Biologieraum zu 
einem kombinierten Biologie-/Physik- und Chemieraum umzubauen. 
Die Kosten werden auf 45.000 € geschätzt. 

Mit einem geplanten Kostenaufwand von 40.000 € soll eine 
Blitzschutzanlage auf dem Schulgebäude installiert werden. 

Mit einem geplanten Kostenaufwand von 32.000 € soll eine 
Blitzschutzanlage auf dem Schulgebäude installiert werden. 

Die Gemeinde Gnarrenburg möchte dem Gebäude der Grundschule 
Karlshöfen einen Gruppen- und Differenzierungsraum anfügen. Die 
Kosten werden auf 52.000 € geschätzt. Beantragt wird eine 

Förderung nach Abschnitt C, Abs. 2 des 

Grundsatzbeschlusses (Inanspruchnahme des 

Restguthabens). 

Soweit nicht ausdrücklich auf eine andere Entscheidungsgrundlage 
hingewiesen wird, beziehen sich die empfohlenen 
Zuwendungsbeträge auf die zusätzliche Übergangsvorschrift nach 
Abschnitt C, Absatz 3 des Grundsatzbeschlusses vom 11.12.2015. 
Diese wurden entweder gezielt beantragt oder automatisch 
zugrundegelegt, weil kein Restguthaben mehr vorhanden ist.

Bewilligungen Kreisschulbaukasse 2016

Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

Oberschule Gnarrenburg: Umbau des Biologieraumes zu 

einem Biologie-/Physik- und Chemieraum

Oberschule Gnarrenburg: Sanierung der Hauptstelle der 

Oste-Hamme-Schule, 3. BA

Oberschule Gnarrenburg (Außenstelle): Sanierung der 

Turnhalle Brilliter Weg

Der Schulträger beabsichtigt, die 20 Jahre alte und teilweise 
abgängige Schulküche zu erneuern. Die Maßnahme ist inzwischen 
schon abgeschlossen und hat Kosten in Höhe von 56.096,78 € 
verursacht. 

Für die Maßnahme ist dem Schulträger bereits im Jahr 2014 eine 
Zuweisung gewährt worden. Grundlage hierfür waren geschätzte 
Baukosten in Höhe von 90.000 €. Bei der konkreteren Bauplanung 
hat sich herausgestellt, dass die Maßnahme in dem ursprünglich 
vorgesehenen Kostenrahmen nicht umgesetzt werden kann. Die 
Gesamtkosten für diesen ersten Bauabschnitt werden nunmehr auf 
139.150 € geschätzt. Für die Mehrkosten hat die Gemeinde 
Gnarrenburg einen Erhöhungsantrag gestellt. 

Mit einem geplanten Kostenaufwand von 2.300.000 € soll die 
Turnhalle am Brilliter Weg saniert werden. 

Wiedau-Schule (Oberschule) Bothel:

Erneuerung der Schulküche

Grundschule Klenkendorfer Mühle (Erhöhungsantrag):

Ernergetische Sanierung der Turnhalle, 1. BA

Grundschule Karlshöfen:

Bau eines Gruppen- und Differenzierungsraumes

Mit dem dritten und letzten Bauabschnitt soll die Sanierung der 
Oste-Hamme-Schule abgeschlossen werden. Die Kosten werden auf 
1.510.000 € geschätzt. Die Gemeinde hat für diese Maßnahme eine 
Zuwendung nach Abschnitt C, Abs. 2 des Grundsatzbeschlusses 
(Inanspruchnahme Restguthaben) beantragt. Die 50%ige 
Zuweisung von 755.000 € kann allerdings nicht in voller Höhe 
gewährt werden, da nach Abzug der Zuweisung für die Maßnahme 
05-16-02 nur ein Restguthaben von 662.700 € verbleibt. Diese 
Zuweisung entspricht zuwendungsfähigen Kosten von 1.325.400 €. 
Für die verbleibenden Kosten wird eine Förderung nach der 
zusätzlichen Übergangsvorschrift des Grundsatzbeschlusses (40% 
Zuweisung, 10% Darlehen) beantragt.
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Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

Rotenburg Sicherheit 5.900.000 Z 2.360.000 
06-16-01 Sanierung D 590.000 

× Erweiterung S 2.950.000 

Rotenburg Sicherheit Grundschule am Grafel: Neubau einer Mensa 630.000 Z 84.000 
06-16-02 Sanierung D 126.000 

× Erweiterung S 210.000 

Scheeßel Sicherheit 34.577 Z 13.800 
07-12-01 × Sanierung D 3.500 

Erweiterung S 17.300 

Scheeßel × Sicherheit 25.000 Z 3.300 
07-16-01 × Sanierung D 5.000 

Erweiterung S 8.300 

Scheeßel Sicherheit Grundschule Scheeßel: Anstrich Fassade Hauptgebäude Zurückstellung
07-16-02 × Sanierung

Erweiterung

Scheeßel × Sicherheit 25.000 Z 10.000 
07-16-03 × Sanierung D 2.500 

Erweiterung S 12.500 

Scheeßel Sicherheit Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Fußbodensanierung 35.000 Z 14.000 
07-16-04 × Sanierung D 3.500 

Erweiterung S 17.500 

Scheeßel Sicherheit 50.000 Z 20.000 
07-16-05 × Sanierung D 5.000 

Erweiterung S 25.000 

Nach den Sommerferien soll in der Schule am Grafel der 
Ganztagsschulbetrieb aufgenommen werden. Dafür wird auch der 
Neubau einer Mensa für erforderlich gehalten. Die Baukosten 
werden auf 630.000 € geschätzt. 

IGS Rotenburg: THS-Gebäude - Erweiterung für Jahrgang 

7, Realschulgebäude - Erw.+Umbau für Jahrgänge 8-10

Grundschule Scheeßel: Neugestaltung Eingangsbereich 

Schulstraße

Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Innenausbau, 

energetische Sanierung (Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind der Gemeinde Scheeßel bereits in 
Vorjahren  Zuwendungen gewährt worden. Grundlage hierfür 
waren geschätzte Baukosten in Höhe von 378.000 €. Inzwischen 
hat der Schulträger mitgeteilt, dass sich die Kosten um 34.577,45 € 
erhöhen werden. 

Die Maßnahme soll zwar erst ab 2017 umgesetzt werden, ist aber 
bereits durch die Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen im 
Haushaltsplan 2016 haushaltsrechtlich abgesichert.

Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Erneuerung 

Lehrküche

Die Gesamtkosten für die o. a. Erweiterung der IGS in beiden 
Schulen belaufen sich auf 6.5 Mio. €, davon werden 600.000 € (für 
Umbauten in der Realschule) haushaltsrechtlich im 
Aufwandsbereich dargestellt und sollen im Schullastenausgleich 
geltend gemacht werden. Die Ausgaben für die investiven 
Maßnahmen betragen 5,9 Mio. € (2,0 Mio. € für das THS-Gebäude 
und 3,9 Mio. € für das Realschul-Gebäude) und sollen aus KSBK-
Mitteln gefördert werden. Die Stadt hat zum Umfang der 
Baumaßnahme und zur Höhe der Kosten ausführlich Stellung 
genommen. Der Kreisausschuss ist in seiner Entscheidung vom 16. 
Dezember 2014 zur Kreisschulbaukassenförderung für den 1. BA 
des THS-Umbaus (IGS, 5. u. 6. Jahrgang) den seinerzeit politisch 
festgesetzten pädagogischen Vorgaben der Stadt Rotenburg 
(Wümme) gefolgt. Auf dieser Grundlage werden auch die 
beantragten Investitionskosten von 5,9 Mio. € als zuwendungsfähig 
angesehen.

Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Sanierung 

Duschanlagen große Sporthalle

Aus Sicherheitsgründen hat der Schulträger die Neugestaltung der 
Pflasterung im Eingangsbereich der Schulstraße vorgesehen. Der 
vorhandene gepflasterte Bereich werde von Baumwurzeln 
hochgedrückt. Die Kosten werden auf 25.000 € geschätzt. 

Die Fassade des Hauptgebäudes soll einen neuen Anstrich erhalten. 
Die Kosten werden auf 50.000 € geschätzt. Die Gemeinde 
beantragt eine Zuwendung nach der zusätzlichen 
Übergangsvorschrift  (13,33% Zuweisung, 20% Darlehen). Die 
benötigten Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2016 jedoch nicht 
veranschlagt, sondern in der Finanzplanung erst für 2017 
vorgesehen. Für die Inanspruchnahme der zusätzlichen 
Übergangsvorschrift mangelt es somit an der haushaltsrechtlichen 
Absicherung. Es wird empfohlen, die Entscheidung über die 
Gewährung einer Zuwendung zurückzustellen.

Zur Einhaltung der geltenden Trinkwasserverordnung sind in den 
Duschen neue Armaturen und Leitungen einzubauen. Die Kosten 
werden auf 25.000 € geschätzt. 

Nach 45 Jahren soll der Bodenbelag in der Aula und der Beekeria 
durch einen neuen PVC-Boden ersetzt werden. Die Kosten werden 
auf 35.000 € geschätzt. 

Die alte Lehrküche aus dem Jahr 1970 bedarf der Erneuerung. In 
dem Zusammenhang werden auch bauliche Maßnahmen in den 
Bereichen Elektro-, Gas- und Wasserinstallation notwendig. Die 
Kosten werden auf 50.000 € geschätzt. 
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Scheeßel Sicherheit 23.000 Z 9.200 
07-16-06 × Sanierung D 2.300 

Erweiterung S 11.500 

Scheeßel Sicherheit Zurückstellung
07-16-07 × Sanierung

Erweiterung

Scheeßel Sicherheit Zurückstellung
07-16-08 × Sanierung

Erweiterung

Scheeßel Sicherheit 30.000 Z 12.000 
07-16-09 × Sanierung D 3.000 

Erweiterung S 15.000 

Eichenschule Sicherheit 2.944.536 Z 1.177.800 
07a-16-01 Sanierung D 294.500 

× Erweiterung S 1.472.300 

Im Zusammenhang mit dem Umbau des Verwaltungstraktes sollen 
für den Schulassistenten im Dachgeschoss Räumlichkeiten 
ausgebaut werden. Die Kosten werden auf 30.000 € geschätzt, für 
welche der Schulträger im Haushaltsplan 2016 eine 
Verpflichtungsermächtigung aufgenommen hat. Die Umsetzung der 
Maßnahme ist für 2017 vorgesehen. 

Die alten, nicht mehr zeitgemäßen Schüler-WC's im Obergeschoss 
des A-Traktes sollen vollständig saniert werden. Dabei werden auch 
wassersparende Armaturen und stromsparende LED-Leuchten 
eingesetzt. Die Gemeinde hat zwar für die Maßnahme eine 
Zuwendung nach der zusätzlichen Übergangsvorschrift beantragt, 
im Haushaltsplan 2016 dafür jedoch keine Mittel bereitgestellt. Die 
geschätzten Kosten in Höhe von 30.000 € sind lediglich im 
Finanzplan für 2017 vorgesehen. Daher wird empfohlen, den 
Antrag zurückzustellen.

Eichenschule: Errichtung eines Neubaus für einen 

Theatersaal, Klassenräume u. einen Fachunterrichtsraum

Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Ausbau 

Dachgeschoss, Umbau Verwaltungstrakt

Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Deckensanierung in 

allgemeinen Unterrichtsräumen, 1. BA

Da mit Planungsleistungen bereits begonnen wurde und es am 
Instrument der Aufnahme von Verpflichtungsermächtigungen fehlt, 
kommt eine Förderung nach der zusätzlichen Übergangsvorschrift 
in Betracht.

Der Schulträger möchte sich langfristig von seinen Gebäuden auf 
dem ehemaligen Internatsgelände trennen. Dort wird z. Zt. der 
ehemalige Speisesaal als Theatersaal genutzt. Als Ersatz soll auf 
dem Gelände an der Königsberger Straße ein Neubau entstehen, 
der im Wesentlichen als Theatersaal konzipiert ist, aber auch eine 
Nutzung zulässt, wie sie üblicherweise in Aulen möglich ist. Das 
Hauptgebäude der Eichenschule verfügt über keine Aula. Die 
Baukosten werden auf 2.944.536 € geschätzt. Das Projekt soll erst 
in den nächsten Jahren beginnen, wobei Planungsleistungen bereits 
erfolgt sind, die auch Kosten verursacht haben. Für die 
Inanspruchnahme der zusätzlichen Übergangsvorschrift muss eine 
Maßnahme haushaltsrechtlich abgesichert sein. In 
Kommunalhaushalten geschieht dies regelmäßig im Wege der 
Veranschlagung oder durch die Aufnahme von 
Verpflichtungsermächtigungen. Das kommunale Haushaltsrecht 
findet bei privaten Schulträgern keine Anwendung. Deshalb fehlt es 
dort auch an dem Instrument der Verpflichtungsermächtigungen, 
was den Nachweis der haushaltsrechtlichen Absicherung unmöglich 
macht. Bei der Schulgenossenschaft Eichenschule können 
Aufsichtsrat und Vorstand jederzeit den Bauauftrag vergeben wenn 
die Finanzierung gesichert ist.

Die Aussenfassaden der C- und D-Trakte sollen energetisch 
entsprechend der Wärmeschutzverordnung saniert werden. Die 
Kosten werden auf 250.000 € geschätzt. Die Gemeinde hat zwar für 
die Maßnahme eine Zuwendung nach der zusätzlichen 
Übergangsvorschrift beantragt, im Haushaltsplan 2016 dafür jedoch 
keine Mittel bereitgestellt. Die geschätzten Kosten in Höhe von 
250.000 € sind lediglich im Finanzplan für 2017 vorgesehen. Daher 
wird empfohlen, den Antrag zurückzustellen.

Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Energetische 

Sanierung Fassade C+D-Trakt

In verschiedenen Unterrichtsräumen sollen die Decken 
brandschutztechnisch erneuert und dabei z. T. auch mit 
Schallschutz versehen werden. Die Kosten werden in einem ersten 
Abschnitt auf 23.000 € geschätzt. Insgesamt werden Kosten in 
Höhe von 68.000 €. Haushaltsrechtlich abgesichert sind jedoch nur 
23.000 €. 

Beekeschule Scheeßel (Oberschule): Sanierung Schüler-

WC's im A-Trakt, Obergeschoss
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Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

Selsingen Sicherheit 250.000 Z 100.000 
08-16-01 × Sanierung D 25.000 

Erweiterung S 125.000 

Sittensen Sicherheit KGS Sittensen: Bau einer Mensa (Erhöhungsantrag) 349.816 Z 139.900 
09-12-01 × Sanierung D 35.000 

Erweiterung S 174.900 

Sittensen Sicherheit 48.639 Z 19.500 
09-14-02 × Sanierung D 4.900 

Erweiterung S 24.400 

Sittensen Sicherheit 1.016.815 Z 406.700 
09-14-03 Sanierung D 101.700 

× Erweiterung S 508.400 

Sittensen Sicherheit 20.970 Z 2.800 
09-14-09 × Sanierung D 4.200 

Erweiterung S 7.000 

Sittensen Sicherheit 100.000 Z 40.000 
09-16-01 × Sanierung D 10.000 

Erweiterung S 50.000 

Der Schulträger beabsichtigt, die alten maroden und tlw. 
schadhaften Deckenplatten auszutauschen. In dem Zuge sollen 
auch die 42 vorhandenen Gasentladungslampen gegen moderne 
Beleuchtungstechnik ausgetauscht werden. Die Kosten werden auf 
250.000 € geschätzt. Nach Aussage der SG Selsingen werde die 
Maßnahme mit großer Wahrscheinlichkeit durch das Nds. 
Kommunalinvestitionsförderprogramm (KIP) unterstützt. Es wird 
mit einer Zuweisung in Höhe von 225.000 € gerechnet. Eine 
abschließende Aussage hierzu soll erst gegen Ende April vorliegen.
Der Grundsatzbeschluss schließt eine Überzahlung im 
Zusammenhang mit Drittmitteln aus, so dass die Zuwendung aus 
der Kreisschulbaukasse ggfs. auf 25.000 € zu begrenzen sein wird.

Maßgabe: Die 
Zuwendung ist ggfs. 

so zu begrenzen, 
dass eine 

Überzahlung im 
Zusammenhang mit 
den möglichen KIP-

Mitteln 
ausgeschlossen ist.

Oberschule Selsingen: Erneuerung der Decke und der 

Deckenbeleuchtung in der Sporthalle

KGS Sittensen: Erneuerung der Ausstattung (Fliesen und 

Inventar) der Schulküche (Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme ist dem Schulträger bereits im Jahr 2014 eine 
Zuweisung gewährt worden. Grundlage hierfür waren geschätzte 
Baukosten in Höhe von 100.000 €. Die Maßnahme ist inzwischen 
abgeschlossen und die Prüfung des Verwendungsnachweises hat 
gezeigt, dass die zuwendungsfähigen Kosten 148.638,82 € 
betragen. 

Geplant ist die Erneuerung einiger Fenster im Bereich der Räume 
der Schulleitung. In dem Zusammenhang sollen dort auch eine 
Hohlschicht gedämmt und die Akustikdecke erneuert werden. Die 
Kosten werden auf 100.000 € geschätzt. 

KGS Sittensen: Erneuerung der Fenster im Bereich 

"Schulleitung"

Für die Maßnahme ist dem Schulträger bereits im Jahr 2014 eine 
Zuweisung gewährt worden. Grundlage hierfür waren geschätzte 
Baukosten in Höhe von 3.229.000 €, die wegen eines nicht 
notwendigen Flächenanteils zu 86,2% als zuwendungsfähig 
anerkannt worden sind. In der Kostenschätzung waren 
verschiedene Kostengruppen wie "Herrichten und Erschließen", 
"Außenanlagen" und "Baunebenkosten" noch nicht enthalten. 
Inzwischen hat die SG Sittensen eine Kostenschätzung vorgelegt, 
die eine konkrete Planung und Massenermittlung enthält. Danach 
betragen die Gesamtkosten 4.408.600 €. Der Schulträger beantragt 
eine Zuwendung auf die weiteren Kosten der Maßnahme.
Es wird empfohlen, der SG Sittensen antragsgemäß noch eine 
Zuwendung zu den zuwendungsfähigen Mehrkosten (86,2% von 
1.179.600 €) zu gewähren.

Für die Maßnahme ist dem Schulträger bereits im Jahr 2014 eine 
Zuweisung gewährt worden. Grundlage hierfür waren geschätzte 
Baukosten in Höhe von 67.000 €. Die Maßnahme ist inzwischen 
abgeschlossen und die Prüfung des Verwendungsnachweises hat 
gezeigt, dass die zuwendungsfähigen Kosten 87.969,81 € betragen. 

KGS Sittensen: Anbau Oberstufengebäude 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme ist dem Schulträger bereits im Jahr 2012 eine 
Zuweisung gewährt worden. Grundlage hierfür waren geschätzte 
Baukosten in Höhe von 647.770,70 € (900.000 € abzgl. 
Kreisbeteiligung). Die Maßnahme ist inzwischen abgeschlossen und 
die Prüfung des Verwendungsnachweises hat gezeigt, dass die 
zuwendungsfähigen Kosten 997.587 € betragen. 

Grundschule Sittensen: Energetische Sanierungen 

(Erhöhungsantrag)
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Sittensen Sicherheit 245.000 Z 98.000 
09-16-02 Sanierung D 24.500 

× Erweiterung S 122.500 

Sittensen Sicherheit KGS Sittensen: Neubau einer C-Sportanlage 640.000 Z 256.000 
09-16-03 Sanierung D 64.000 

× Erweiterung S 320.000 

Sittensen × Sicherheit KGS Sittensen: Einbau einer Brandmeldeanlage 100.000 Z 15.000 
09-16-04 Sanierung D 0 

Erweiterung S 15.000 

Sittensen Sicherheit KGS Sittensen: Erneuerung Fenster Block "D" 250.000 Z 37.500 
09-16-05 × Sanierung D 0 

Erweiterung S 37.500 

Sittensen Sicherheit KGS Sittensen: Ausstattung der Oberstufe 270.000 Z 108.000 
09-16-06 Sanierung D 27.000 

× Erweiterung S 135.000 

Die SG Sittensen möchte den vorhandenen Busbahnhof vom 
jetztigen Standort an die Stelle des jetzigen Spielfeldes 1 auf dem 
Schulgrundstück verlegen und dabei gleichzeitig erweitern. Zudem 
sollen neben dem neuen Busbahnhof 139 Parkplätze entstehen. 
Beide Maßnahmen sollen im Zusammenhang durchgeführt werden. 
Die Kosten werden insgesamt auf 1.480.000 € (980.000 € 
Busbahnhof und 500.000 € Parkplätze) geschätzt. Die SG Sittensen 
hat beantragt, die gesamte Maßnahme nach der zusätzlichen 
Übergangsvorschrift des Grundsatzbeschlusses (40% Zuweisung, 
10% Darlehen) zu fördern. Während die Baukosten für den 
Busbahnhof über 980.000 € bereits im Haushaltsplan 2016 
veranschlagt sind, sollen die Baukosten für die Parkplätze über 
500.000 € erst im Laufe des Jahres über einen Nachtragshaushalt 
bereitgestellt werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
zusätzlichen Übergangsvorschrift ist jedoch, dass die Maßnahmen 
haushaltsrechtlich abgesichert sind.
Daher wird vorgeschlagen, die Entscheidung über die Gewährung 
einer Zuwendung für den Maßnahmenteil "Parkplätze" zunächst 
zurückzustellen und im Augenblick nur eine Entscheidung über eine 
Förderung des Maßnahmenteils "Busbahnhof" zu treffen.

Der Schulträger plant den Einbau einer Brandmeldeanlage für den 
"Altbestand" der KGS Sittensen. Die Kosten werden auf 100.000 € 
geschätzt. Für diese Maßnahme beantragt die SG Sittensen 
ausdrücklich die "kleine" Zuweisung von 15% und verzichtet 
auf das zinslose Darlehen.

Der Schulträger plant die teilweise Sanierung der Fenster im Block 
D der KGS Sittensen. Die Kosten werden auf 250.000 € geschätzt. 
Für diese Maßnahme beantragt die SG Sittensen ausdrücklich die 
"kleine" Zuweisung von 15% und verzichtet auf das zinslose 
Darlehen.

Für den Neubau des Busbahnhofes hat die Landesnahverkehrs-
gesellschaft eine Zuwendung in Höhe von 75% - dies entspricht 
735.000 € - der Baukosten in Aussicht gestellt. Es wird 
vorgeschlagen, den verbleibenden Eigenanteil von 
- voraussichtlich - 245.000 € als zuwendungsfähige Schulbaukosten 
anzuerkennen.

Im Zuge der Überbauung einer vorhandenen Sportanlage durch die 
geplante Verlegung des Busbahnhofes soll eine neue C-Sportanlage 
errichtet werden. Die Kosten werden auf mindestens 1,4 Mio. € 
geschätzt. Die Maßnahme ist allerdings erst für das Jahr 2019 
vorgesehen. Trotzdem hat der Schulträger die Baukosten bereits 
jetzt durch Veranschlagungen und die Aufnahme einer 
Verpflichtungsermächtigung haushaltsrechtlich abgesichert. 
Bestandteil der Maßnnahme ist auch, dass neben der C-Sportanlage 
mit einem Kostenvolumen von 120.000 € 120 weitere Parkplätze 
geschaffen werden sollen, die nicht schulisch bedingt sind. Die 
Kosten hierfür müssen bei er Bemessung der Zuwendung 
unberücksichtigt bleiben. Ansonsten wird vorgeschlagen, 
entsprechend der langjährigen Verwaltungspraxis davon 
auszugehen, dass die Sportanlage zu 50% schulisch bedingt ist und 
im Übrigen dem freien Sport dient. Von den geplanten 
1,4 Mio. € können somit 640.000 € als zuwendungsfähige 
Schulbaukosten anerkannt werden.

KGS Sittensen: Verlegung/Neubau des Busbahnhofes und 

Neubau von Parkplätzen

Zurückstellung 
Maßnahmenteil 

"Parkplätze"

Für die Räume des neuen Oberstufen-Gebäudes bei der KGS 
Sittensen wird erstmalig Mobiliar zu beschaffen sein. Eine erste 
Kostenschätzung beläuft sich auf 270.000 €. Die Kostengruppe 
"Ausstattung" ist im Antrag 09-14-03 (siehe oben) nicht enthalten. 
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Schulträger,
KSBK-Nr.

Maßnahme voraussichtliche
Gesamtkosten

Z
D
S

= Zuweisung
= Darlehen
= Summe

Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

Sittensen Sicherheit 60.000 Z 24.000 
09-16-07 Sanierung D 6.000 

× Erweiterung S 30.000 

Sittensen Sicherheit KGS Sittensen: Neubau einer Zweifeld-Turnhalle 875.000 Z 350.000 
09-16-08 Sanierung D 87.500 

× Erweiterung S 437.500 

Sottrum Sicherheit 169.268 Z 84.600 
10-13-07 × Sanierung D 0 

Erweiterung S 84.600 

Sottrum × Sicherheit 90.000 Z 30.000 
10-14-03 Sanierung D 0 

Erweiterung S 30.000 

Sottrum Sicherheit Zurückstellung
10-14-07 × Sanierung

Erweiterung

Grundschule am Eichkamp: Bau einer Fluchtbrücke 

(Ergänzungsantrag)

Die Samtgemeinde Sottrum hat im September 2015 mitgeteilt, dass 
sich die Kosten für die beiden Bauabschnitte auf insgesamt 
269.222,34 € erhöhen werden. Für die Mehrkosten wird die 
Gewährung einer Zuwendung unter Inanspruchnahme des 

Restguthabens beantragt. 

KGS Sittensen: Erstausstattung der 

naturwissenschaftlichen Fachräume für die Oberstufe

Im Zuge der Einrichtung der Oberstufe soll die dafür notwendige 
Ausstattung für die naturwissenschaftlichen Fachräume im 
Gebäudebestand beschafft werden. Die Kosten belaufen sich 
voraussichtlich auf 60.000 €. 

In der Großturnhalle soll der Schwingboden saniert werden. Die 
Kosten werden auf 150.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist erst für 
2017 vorgesehen und bisher haushaltsrechtlich auch nicht 
abgesichert; eine Bewilligung sollte daher zunächst zurückgestellt 
werden.

Für die Maßnahme ist dem Schulträger bereits im Jahr 2013 eine 
Zuweisung gewährt worden. Grundlage hierfür waren geschätzte 
Baukosten in Höhe von 99.954,29 €. Seinerzeit war bereits 
bekannt, dass die Maßnahme in zwei Abschnitten mit einem 
gesamten Kostenvolumen von 200.000 € durchgeführt werden 
sollte. Der Beschluss des Kreisausschusses erfolgte unter dem 
Vorbehalt der Vorlage von Kostenschätzungen. Für den zweiten 
Bauabschnitt konnte bis zum 31.12.2015 keine Kostenschätzung 
vorgelegt werden. Daher ist hierfür auch kein Bewilligungbescheid 
ergangen. Für Bewilligungen ab dem 01.01.2016 ist die Neufassung 
des Grundsatzbeschlusses maßgeblich. 

Für die Maßnahme wurde im Jahr 2015 eine Zuwendung unter dem 
Vorbehalt der Vorlage einer Kostenschätzung gewährt. Die 
Kostenschätzung wurde bis zum 31.12.2015 nicht vorgelegt und 
deshlab erfolgte auch keine Bewilligung. Maßnahmen, die ab dem 
01.01.2016 zu bewilligen sind, unterliegen den Vorschriften des 
neuen Grundsatzbeschlusses. Daher ist die Maßnahme unter 
Anwendung der neuen Fördersätze erneut zu beschließen. Die SG 
Sottrum möchte dafür ihr Restguthaben in Anspruch nehmen.

Die SG Sittensen beabsichtigt, zusätzlich zur vorhandenen 3-Feld-
Turnhalle, eine Turnhalle mit zwei Übungseinheiten in einem 
Neubau hinzuzufügen. Der Schulträger sieht also einen Bedarf von 
fünf Übungseinheiten. Die Kosten werden auf 1.750.000 € 
geschätzt. Begründet wird dies insbesondere mit dem Aufbau der 
Oberstufe. In jeder Übungseinheit könnten wöchentlich rechnerisch 
30 Sportstunden erteilt werden, wobei eine hundertprozentige 
Auslastung stundenplantechnisch nie möglich ist. Jede Klasse soll 
wöchentlich zwei Sportstunden erteilt bekommen. Bei der 
Notwendigkeitsprüfung i. S. d. § 117 NSchG ist auf einen 
langfristigen, d. h. zehnjährigen Bedarf abzustellen. Nach der vom 
Landkreis erstellten Schülerzahlenprognose für das Schuljahr 
2025/2026 werden dann 48 Klassen an der KGS zu unterrichten 
sein, was einem Bedaf von 96 Sportstunden in der Woche 
entspricht. Rechnerisch wären also 3,2 - aufgerundet 4 
Übungseinheiten erforderlich.
Die Schule hat die Anzahl der Klassen für das Schuljahr 2019/2020 
mit 52 prognostiziert, was einem rechnerischen Bedarf von 3,5 - 
aufgerundet ebenfalls 4 Übungseinheiten entspricht. Die jeweiligen 
Aufrundungen auf vier Übungseinheiten werden dem 
stundenplantechnischen Auslastungsproblem ausreichend 
Rechnung tragen.

Oberschule an der Wieste: Sanierung der Lüftungsanlage 

(Erhöhungsantrag)

Somit ist nur ein Bedarf an einer weiteren Übungseinheit zu sehen. 
Daher wird empfohlen, die Baukosten nur zur Hälfte als 
zuwendungsfähig anzuerkennen und dem Schulträger - ansonsten 
wie beantragt - eine Zuwendung nach der zusätzlichen 
Übergangsvorschrift zu gewähren.

Oberschule an der Wieste: Sanierung Schwingboden in der 

Großturnhalle
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Schulträger,
KSBK-Nr.

Maßnahme voraussichtliche
Gesamtkosten

Z
D
S

= Zuweisung
= Darlehen
= Summe

Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

Sottrum Sicherheit Zurückstellung
10-14-08 × Sanierung

Erweiterung

Sottrum Sicherheit Zurückstellung
10-14-09 × Sanierung

Erweiterung

Sottrum Sicherheit Zurückstellung
10-14-10 × Sanierung

Erweiterung

Sottrum Sicherheit Zurückstellung
10-14-11 × Sanierung

Erweiterung

Sottrum Sicherheit Grundschule Horstedt: Dämmung der Außenwände Zurückstellung
10-14-12 × Sanierung

Erweiterung

Sottrum Sicherheit Zurückstellung
10-14-13 × Sanierung

Erweiterung

Sottrum Sicherheit Zurückstellung
10-14-14 × Sanierung

Erweiterung

Sottrum Sicherheit 163.000 Z 81.500 
10-16-04 × Sanierung D 0 

Erweiterung S 81.500 

Sottrum Sicherheit Grundschule Horstedt: Austausch der Fenster Zurückstellung
10-18-01 × Sanierung

Erweiterung

Der Schulträger möchte die Erneuerung der Fensteranlagen im 
Schulgebäude fortsetzen. Die Kosten für den V. Bauabschnitt - die 
Sanierung der Fenster im 8-Klassentrakt - werden auf 163.000 € 
geschätzt. Es wird empfohlen, der SG Sottrum antragsgemäß eine 
Zuwendung unter Inanspruchnahme ihres Restguthabens 

(Zuweisung statt Darlehen) zu gewähren.

Oberschule an der Wieste: Sanierung der Fensteranlagen, 

V. Bauabschnitt

Oberschule an der Wieste: Dämmung/Verkleidung der 

Außenwände am Neubau

Grundschule am Eichkamp: Dämmung/Verkleidung der 

Außenwände

Grundschule Horstedt: Sanierung Satteldach inkl. 

Wärmedämmung

Grundschule am Eichkamp: Erneuerung der 

Dacheindeckung

Die Außenwände des Neubaus sollen mit einer zusätzlichen 
Dämmung sowie einer neuen Verkleidung versehen werden. Die 
Kosten werden auf 590.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist erst für 
2018 vorgesehen und bisher haushaltsrechtlich auch nicht 
abgesichert; eine Bewilligung sollte daher zunächst zurückgestellt 
werden.

Abgängige Fenster im Schulgebäude sollen ausgetauscht werden. 
Die Maßnahme mit einem geschätzten Kostenvolumen von 203.500 
€ ist erst für 2018 vorgesehen und bisher haushaltsrechtlich auch 
nicht abgesichert; eine Bewilligung sollte daher zunächst 
zurückgestellt werden.

Die Samtgemeinde Sottrum beabsichtigt, in der Schule die Schüler- 
und Lehrertoiletten zu sanieren. Die Kosten werden auf 53.000 € 
geschätzt. Die Maßnahme ist erst für 2017 vorgesehen und bisher 
haushaltsrechtlich auch nicht abgesichert; eine Bewilligung sollte 
daher zunächst zurückgestellt werden.

Die Fensteranlagen im Schulgebäude sollen ausgetauscht werden. 
Die Kosten werden auf 165.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist erst 
für 2017 vorgesehen und bisher haushaltsrechtlich auch nicht 
abgesichert; eine Bewilligung sollte daher zunächst zurückgestellt 
werden.

Die Außenwände des Gebäudes sollen mit einer zusätzlichen 
Dämmung sowie einer neuen Verkleidung versehen werden. Die 
Kosten werden auf 56.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist erst für 
2017 vorgesehen und bisher haushaltsrechtlich auch nicht 
abgesichert; eine Bewilligung sollte daher zunächst zurückgestellt 
werden.

Die Dacheindeckung des Schulgebäudes bedarf der Erneuerung. 
Die Kosten werden auf 48.000 € geschätzt.  Die Maßnahme ist erst 
für 2017 vorgesehen und bisher haushaltsrechtlich auch nicht 
abgesichert; eine Bewilligung sollte daher zunächst zurückgestellt 
werden.

Die Samtgemeinde Sottrum beabsichtigt, den Wärmeschutz der 
Außenwände am Schulgebäude zu verbessern. Die Kosten werden 
auf 346.000 € geschätzt. Die Maßnahme ist erst für 2018 
vorgesehen und bisher haushaltsrechtlich auch nicht abgesichert; 
eine Bewilligung sollte daher zunächst zurückgestellt werden.

Das Satteldach der Grundschule Horstedt bedarf der Sanierung. In 
diesem Zuge soll auch die Wärmedämmung der Dachfläche 
verbessert werden. Die Kosten werden auf 177.000 € geschätzt. 
Die Maßnahme ist erst für 2017 vorgesehen und bisher 
haushaltsrechtlich auch nicht abgesichert; eine Bewilligung sollte 
daher zunächst zurückgestellt werden.

Grundschule Bötersen: Sanierung der Schüler- und 

Lehrertoiletten

Grundschule am Eichkamp: Austausch der alten 

Fensteranlagen
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Schulträger,
KSBK-Nr.

Maßnahme voraussichtliche
Gesamtkosten

Z
D
S

= Zuweisung
= Darlehen
= Summe

Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

Sottrum Sicherheit Oberschule an der Wieste: Sanierung der Flachdächer Zurückstellung
10-18-02 × Sanierung

Erweiterung

Tarmstedt Sicherheit 8.000 Z 1.100 
11-14-08 × Sanierung D 1.600 

Erweiterung S 2.700 

Visselhövede Sicherheit 19.420 Z 7.800 
12-12-01 × Sanierung D 1.900 

Erweiterung S 9.700 

Zeven Sicherheit 416.429 Z 208.200 
13-13-06 Sanierung D 0 

× Erweiterung S 208.200 

Oberschule/IGS Zeven: Anbau am Standort Kanalstraße 

(Ergänzungsbeschluss)

Oberschule Visselhövede, Gebäude auf der Loge: 

Erneuerung der Beleuchtung in der Turnhalle 

(Erhöhungsantrag)

Grundschule Wilstedt: Sanierung der Außensport-Laufbahn 

und der Sprunggrube (Erhöhungsantrag)

Mit Datum vom 07.12.2015 hatte die Samtgemeinde Zeven Klage 
gegen einen Förderbescheid aus Mitteln der Kreisschulbaukasse für 
den Um- und Erweiterungsbau der Oberschule bzw. IGS Zeven 
erhoben. Hintergrund ist die Tatsache, dass der Landkreis aufgrund 
der prognostizierten Schülerzahlen im 10-Jahres-Prognosezeitraum 
lediglich von einer Vierzügigkeit ausgeht, die Samtgemeinde aber 
von einer Fünfzügigkeit. In der Folge wurden sechs allgemeine 
Unterrichtsräume (einer je Jahrgang) nicht als förderfähig 
anerkannt. In einem Gespräch mit Herrn 
Samtgemeindebürgermeister Husemann konnte dieser zwar nach 
wie vor keine höheren Schülerzahlen im 10-Jahres-
Prognosezeitraum belegen, dennoch hat sich ein Ansatz für einen 
Kompromiss ergeben:

Die SG Sottrum beabsichtigt, die Flachdächer des Schulgebäudes 
zu erneuern. Die Kosten werden für den Altbauteil auf 91.000 € 
und für den Neubauteil auf 584.000 € geschätzt. Die Maßnahme 
mit der Gesamtsumme von 675.000 € ist erst für 2018 vorgesehen 
und haushaltsrechtlich bisher auch nicht abgesichert; eine 
Bewilligung sollte daher zunächst zurückgestellt werden.

Die Planungen der Samtgemeinde sehen für jeden der sechs 
Jahrgänge einen „Cluster“ mit je fünf allgemeinen 
Unterrichtsräumen vor, davon drei Jahrgangscluster im 
vorhandenen Gebäudebestand sowie drei weitere in einem 
anzubauenden Neubau. Durch die Streichung von je einem 
allgemeinem Unterrichtsraum pro Jahrgang wäre das im 
pädagogischen Konzept der Schule vorgesehene Clustermodell 
nicht mehr zu fahren, da die drei alten Cluster ja schon vorhanden 
sind. Lediglich im Anbau könnte man theoretisch die dortigen drei 
Cluster mit lediglich je vier allgemeinen Unterrichtsräumen 
errichten. 
Deshalb könnte man die rückwirkende zusätzliche Anerkennung 
von drei der sechs allgemeinen Unterrichtsräume durchaus in 
Erwägung ziehen, wenn die Samtgemeinde ihrerseits ihre Klage 
zurückzieht. Auf dieser Grundlage hat der Zevener 
Samtgemeindeausschuss in seiner Sitzung vom 23.02.2016 
beschlossen, die Klage vor dem Verwaltungsgericht zurückzuziehen, 
vorbehaltlich der Bewilligung dieser drei zusätzlichen 
Unterrichtsräume durch die Kreisschulbaukasse.
Angesichts fehlender gesetzlicher Vorgaben, was überhaupt 
„notwendige Schulbaukosten“ sind, wird vorgeschlagen, 
nachträglich drei allgemeine Unterrichtsräume im Gebäudebestand 
und damit 96,07% der Baukosten für die Maßnahme als 
zuwendungsfähig anzuerkennen.

Für die Maßnahme ist dem Schulträger bereits im Jahr 2012 eine 
Zuweisung gewährt worden. Grundlage hierfür waren geschätzte 
Baukosten in Höhe von 40.000 €. Die Maßnahme ist inzwischen 
abgeschlossen und die Prüfung des Verwendungsnachweises hat 
gezeigt, dass sich die tatsächlichen Ausgaben auf 88.482,04 € 
belaufen. Es wird empfohlen, der Stadt Visselhövede noch eine 
Zuwendung zu den Mehrkosten, die abzüglich einer BMU-
Zuweisung noch 19.419,10 € betragen, nach der zusätzlichen 
Übergangsvorschrift zu gewähren.

Die Maßnahme war ursprünglich mit einem Kostenvolumen von 
32.000 € für 2014 vorgesehen. Zuwendungen aus der 
Kreisschulbaukasse sind entsprechend bewilligt worden. Aufgrund 
der finanziellen Situation der Samtgemeinde wird die Maßnahme 
auf 2016 verschoben. Die Kosten werden sich nach neueren 
Kostenschätzungen auf 40.000 € erhöhen. Für die Mehrkosten von 
8.000 € werden ebenfalls Zuwendungen beantragt. 
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Schulträger,
KSBK-Nr.

Maßnahme voraussichtliche
Gesamtkosten

Z
D
S

= Zuweisung
= Darlehen
= Summe

Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

Zeven Sicherheit Neubau einer Grundschule in Zeven 390.000 Z 52.000 
13-13-07 Sanierung D 78.000 

× Erweiterung S 130.000 

9.200.000 Z 1.226.400 
D 1.840.000 
S 3.066.400 

Zeven Sicherheit Oberschule/IGS Zeven: Sanierung der Turnhalle 150.000 Z 60.000 
13-15-02 × Sanierung D 15.000 

Erweiterung S 75.000 

Zeven Sicherheit Gosekamp-Grundschule: Sanierung der Turnhalle Ablehnung
13-15-03 × Sanierung

Erweiterung

Zeven × Sicherheit 1.300.000 Z 520.000 
13-16-01 × Sanierung D 130.000 

Erweiterung S 650.000 

14-12-16 × Sicherheit BBS Zeven: Alarmierungsanlage (Erhöhungsantrag) 70.000 Z 28.000 
Landkreis Sanierung D 7.000 

Erweiterung S 35.000 

14-13-02 × Sicherheit 180.000 Z 72.000 
Landkreis Sanierung D 18.000 

Erweiterung S 90.000 

14-13-05 × Sicherheit 865.000 Z 346.000 
Landkreis Sanierung D 86.500 

Erweiterung S 432.500 

Für die Maßnahme wurde im Jahr 2015 eine Zuwendung unter dem 
Vorbehalt der Vorlage einer Kostenschätzung gewährt. Die 
Kostenschätzung wurde bis zum 31.12.2015 nicht vorgelegt und 
deshlab erfolgte auch keine Bewilligung. Maßnahmen, die ab dem 
01.01.2016 zu bewilligen sind, unterliegen den Vorschriften des 
neuen Grundsatzbeschlusses. Daher ist die Maßnahme unter 
Anwendung der neuen Fördersätze erneut zu beschließen. 

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
595.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
865.000 € erhöhen werden. 

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
283.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
70.000 € erhöhen werden. 

Für die Sanierung der Turnhalle bei der Gosekamp-Grundschule hat 
der Schulträger in seinem Haushaltsplan 120.000 € im 
Ergebnishaushalt im Rahmen der Bauunterhaltung veranschlagt. 
Nach dem Grunsatzbeschluss müssen die zu fördernden 
Maßnahmen jedoch als Investition veranschlagt sein. Daher wird 
empfohlen, den Antrag abzulehnen.

Der Schulträger beabsichtigt, am Gebäude der Carl-Friedrich-Gauß-
Schule, Standort Kanlastraße, brandschutztechnische Sanierungen 
durchzuführen und Undichtigkeiten im Dachbereich zu beheben. 
Für diese Maßnahmen hat die SG Zeven Mittel in Höhe von 1,3 Mio. 
€ veranschlagt.

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
184.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
180.000 € erhöhen werden. 

Gymnasium Bremervörde: Lautsprecher- und 

Alarmierungsanlage (Erhöhungsantrag)

Gymnasium Rotenburg: E-Sicherheit und Brandschutz 

(Erhöhungsantrag)

Oberschule/IGS Zeven: Dach- und brandschutztechnische 

Sanierung

Mit E-Mail vom 14.04.2016 hat die SG Zeven mitgeteilt, dass die 
Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung über die Baukosten im 
Haushaltsplan 2016 irrtümlich nicht erfolgt ist. Ein 
Teilnahmewettbewerb sei bereits abgeschlossen, die Ausschreibung 
sei erfolgt und die Vergabe werde am 08.09.2016 abgeschossen. 
Deshalb werde der Schulträger im laufenden Jahr einen 
Nachtragshaushalt verabschieden, mit dem die haushaltsrechtliche 
Absicherung der gesamtem Maßnahme sichergestellt werde. Unter 
dem Vorbehalt der Verabschiedung eines ausreichenden 
Nachtragshauhalts hat der Schulausschuss in seiner Sitzung am 
20.04.2016 einstimmig empfohlen, der Samtgemeinde eine 
Zuwedung auch zu den Baukosten über 9,2 Mio. € zu gewähren.

Vorbehaltlich des 
Inkrafttretens eines 
Nachtragshaushaltes 
im laufenden Jahr, 
der die Baukosten 
haushaltsrechtlich 

absichert.

Vorbehaltlich der 
Umsetzung der 

Maßnahme.

Aufgrund der baulichen Unzulänglichkeiten soll die Grundschule 
"Klostergang" aufgegeben und stattdessen am Standort Lühnenfeld 
eine neue Grundschule errichtet werden. Die Kosten werden mit rd. 
10 Mio. € angegeben. Die Samtgemeinde beantragt eine 
Zuwendung nach den "alten Zuwendungsrichtlinien", womit eine 
Zuwendung  nach der zusätzlichen Übergangsvorschrift des 
Grundsatzbeschlusses (13,33% Zuweisung, 20% Darlehen) gemeint 
ist. Im Haushaltsplan des Schulträgers ist für das Jahr 2016 ein 
Ansatz von 390.000 € für Planungskosten veranschlagt. Die 
weiteren Baukosten sind allerdings nur in der Finanzplanung für 
2018, nicht aber als Verpflichtungsermächtigung für 2016 
vorgesehen. Insoweit mangelt es für die Inanspruchnahme der 
zusätzlichen Übergangsvorschrift an der Voraussetzung der 
haushaltsrechtlichen Absicherung.
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Schulträger,
KSBK-Nr.

Maßnahme voraussichtliche
Gesamtkosten

Z
D
S

= Zuweisung
= Darlehen
= Summe

Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

14-13-11 × Sicherheit 45.000 Z 18.000 
Landkreis Sanierung D 4.500 

Erweiterung S 22.500 

14-13-13 Sicherheit 94.000 Z 37.600 
Landkreis × Sanierung D 9.400 

Erweiterung S 47.000 

14-13-14 × Sicherheit 25.000 Z 10.000 
Landkreis Sanierung D 2.500 

Erweiterung S 12.500 

14-13-15 × Sicherheit 845.000 Z 338.000 
Landkreis Sanierung D 84.500 

Erweiterung S 422.500 

14-13-16 Sicherheit 15.795 Z 6.300 
Landkreis Sanierung D 1.600 

× Erweiterung S 7.900 

14-14-10 Sicherheit 249.000 Z 99.600 
Landkreis × Sanierung D 24.900 

Erweiterung S 124.500 

14-14-17 Sicherheit 2.075.000 Z 830.000 
Landkreis Sanierung D 207.500 

× Erweiterung S 1.037.500 

14-14-28 Sicherheit BBS Zeven: Sportplatzsanierung (Erhöhungsantrag) 80.000 Z 32.000 
Landkreis × Sanierung D 8.000 

Erweiterung S 40.000 

14-15-01 Sicherheit 319.000 Z 127.600 
Landkreis × Sanierung D 31.900 

Erweiterung S 159.500 

14-15-13 × Sicherheit 24.000 Z 9.600 
Landkreis Sanierung D 2.400 

Erweiterung S 12.000 

14-15-14 Sicherheit 159.000 Z 63.600 
Landkreis Sanierung D 15.900 

× Erweiterung S 79.500 

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
150.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
94.000 € erhöhen werden. 

BBS Rotenburg, ASt: Lautsprecher- und 

Alarmierungsanlage (Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
211.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
45.000 € erhöhen werden.

BBS Rotenburg: Sanierung Chemieraum 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
136.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
25.000 € erhöhen werden. 

BBS Rotenburg: E-Sicherheit und Brandschutz 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
1.030.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten 
um 845.000 € erhöhen werden. 

BBS Rotenburg: Neubeschaffung von EDV-Ausstattung und 

Erweiterung der IT-Vernetzung (Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
61.500 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
15.794,88 € erhöht haben. 

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
410.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
249.000 € erhöhen werden. 

Gymnasium Zeven: Bau einer Zweifeld-Turnhalle 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
270.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
80.000 € erhöhen werden. 

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
2.198.000 €. Die Gesamtkosten werden inzwischen auf 4.473.000 € 
geschätzt, wovon 200.000 € für Grunderwerbskosten nicht 
zuwendungsfähig sind. 

Gymnasium Bremervörde: Sanierung der Sporthalle 

(Erhöhungsantrag)

Gymnasium Zeven: Ertüchtigung der Aula und der Einfeld-

Turnhalle (Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
382.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
319.000 € erhöhen werden. 

Gymnasium Rotenburg: Erhöhung der E-Sicherheit 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 67.000 
€. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 24.000 € 
erhöhen werden. 

Gymnasium Rotenburg: Erweiterung der Cafeteria 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
1.000.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten 
um 159.000 € erhöhen werden. 

Gymnasium Bremervörde: Lautsprecher- und 

Alarmierungsanlage (Erhöhungsantrag)
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Schulträger,
KSBK-Nr.

Maßnahme voraussichtliche
Gesamtkosten

Z
D
S

= Zuweisung
= Darlehen
= Summe

Maßnahmeart voraussichtliche
Zuwendungen

14-15-18 × Sicherheit 22.000 Z 8.800 
Landkreis Sanierung D 2.200 

Erweiterung S 11.000 

14-15-20 × Sicherheit 75.000 Z 30.000 
Landkreis Sanierung D 7.500 

Erweiterung S 37.500 

14-15-26 Sicherheit 10.000 Z 4.000 
Landkreis × Sanierung D 1.000 

Erweiterung S 5.000 

14-15-28 × Sicherheit BBS Zeven: Erhöhung der E-Sicherheit (Erhöhungsantrag) 66.500 Z 26.600 
Landkreis Sanierung D 6.700 

Erweiterung S 33.300 

14-15-30 × Sicherheit BBS Zeven: Brandschutzsanierungen (Erhöhungsantrag) 750.000 Z 300.000 
Landkreis Sanierung D 75.000 

Erweiterung S 375.000 

14-16-01 Sicherheit Gymnasium Bremervörde: EDV-Neubeschaffungen 55.400 Z 22.200 
Landkreis Sanierung D 5.500 

× Erweiterung S 27.700 

14-16-03 Sicherheit Gymnasium Zeven: EDV-Neubeschaffungen 36.900 Z 14.800 
Landkreis Sanierung D 3.700 

× Erweiterung S 18.500 

14-16-05 Sicherheit 35.000 Z 14.000 
Landkreis Sanierung D 3.500 

× Erweiterung S 17.500 

14-16-08 Sicherheit BBS Bremervörde: EDV-Neubeschaffungen 60.400 Z 24.200 
Landkreis Sanierung D 6.000 

× Erweiterung S 30.200 

14-16-09 Sicherheit BBS Rotenburg: EDV-Neubeschaffungen 60.400 Z 24.200 
Sanierung D 6.000 

× Erweiterung S 30.200 

14-16-10 Sicherheit 29.000 Z 11.600 
Landkreis Sanierung D 2.900 

× Erweiterung S 14.500 

14-16-11 Sicherheit BBS Rotenburg: EDV-Neubeschaffungen 96.400 Z 38.600 
Landkreis Sanierung D 9.600 

× Erweiterung S 48.200 

14-16-12 × Sicherheit Gymnasium Zeven: Brandschutzsanierungen 135.000 Z 54.000 
Landkreis Sanierung D 13.500 

Erweiterung S 67.500 
Im Schulgebäude wird die Durchführung von 
Brandschutzsanierungen für erforderlich gehalten. Dafür soll 
zunächst ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Die Kosten dafür 
werden auf 135.000 € geschätzt.  

BBS Rotenburg: Dachsanierung Trafogebäude 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 34.000 
€. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 10.000 € 
erhöhen werden. 

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 36.000 
€. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 66.500 € 
erhöhen werden.

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 75.000 
€. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 750.000 
€ erhöhen werden. 

Die EDV-Ausstattung der Schule soll mit einem Kostenaufwand von 
55.400 € ergänzt werden.

Die EDV-Ausstattung der Schule soll mit einem Kostenaufwand von 
36.900 € ergänzt werden. 

Förderschule Rotenburg: Erhöhung der E-Sicherheit 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 24.000 
€. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 22.000 € 
erhöhen werden. 

Förderschule Zeven: Alarmierungsanlage 

(Erhöhungsantrag)

Für die Maßnahme sind bereits in den Vorjahren Zuweisungen 
gewährt worden. Grundlage dafür waren Gesamtkosten von 
117.000 €. Inzwischen wurde festgestellt, dass sich die Kosten um 
75.000 € erhöhen werden. 

Förderschule Bremervörde: Einrichtung einer 

Kooperationsklasse in Oerel

Im Gebäude der ObS Oerel soll eine Kooperationsklasse 
eingerichtet werden. Dafür ist die Beschaffung einer 
Erstausstattung, insbesondere einer Küchenzeile mit den damit 
verbundenen Installationen erforderlich. 

Die EDV-Ausstattung der Schule soll mit einem Kostenaufwand von 
60.400 € ergänzt werden. 

Die EDV-Ausstattung der Schule soll mit einem Kostenaufwand von 
60.400 € ergänzt werden. 

BBS Rotenburg: Beschaffung eines Trailer-

Schulungsmodells

Für die Beschlung gleich mehrerer Berufsgruppen soll ein 
Schulungsmodell eines Sattelanhängers beschafft werden. Die 
Kosten werden auf 29.000 € geschätzt. 

Die EDV-Ausstattung der Schule soll mit einem Kostenaufwand von 
96.400 € ergänzt werden.
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14-16-13 × Sicherheit Gymnasium Zeven: Alarmierungsanlage 265.000 Z 106.000 
Landkreis Sanierung D 26.500 

Erweiterung S 132.500 

Baukosten gemeindliche Schultäger 29.913.717
Baukosten Landkreis 6.742.795

Gesamtkosten 36.656.512

Zuweisungen Gemeinden 9.314.200 
Darlehen Gemeinden 3.770.400 

Zwischensumme Zuwendungen Gemeinden 13.084.600 
Zuweisungen Landkreis 2.697.300 

Darlehen Landkreis 674.200 
Zwischensumme Zuwendungen Landkreis 3.371.500 

Gesamtsumme Zuwendungen 16.456.100 

Im Schulgebäude soll eine Alarmierungsanlage mit 
Durchsagemöglichkeit installiert werden. Die Kosten werden auf 
265.000 € geschätzt.  
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